
Liebe Gäste, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden allge-
meinenReisebedingungen.Diesewerden,soweitwirksameinbe-
zogen, im Fall Ihrer Buchung Inhalt des Reisevertrags. Für Flug-
leistungen gelten darüber hinaus die Beförderungsbedingungen 
des ausführenden Luftfahrtunternehmens, bei regulären Linien-
flügenmitinternationalenLinienfluggesellschaftenfernerdieAllge-
meinen Beförderungsbedingungen (ABB), die in Ihrem Reisebüro 
oderimInternetzurVerfügungstehen.

1 Anmeldung und Abschluss des Reisevertrags
1.1 MitderBuchung(Reiseanmeldung)bietetderGastAIDA Cruises
denAbschlusseinesReisevertragsverbindlichan.Dieskannschrift-
lich, mündlich, fernmündlich oder auf elektronischem Weg (E-Mail, 
Internet) erfolgen. Grundlage dieses Angebots sind die Reiseaus-
schreibung mit allen darin enthaltenen Informationen, insbesondere 
auch bezüglich angebotener Flugleistungen, sowie diese allgemeinen 
Reisebedingungen.
1.2 Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung durch
AIDA CruisesinSchrift-oderTextform(E-Mail)zustande.Dieelek-
tronische Bestätigung des Zugangs der Reiseanmeldung sowie ein 
ggf. im Reisebüro unterzeichnetes Buchungsformular stellen keine 
AnnahmedesReisevertragsdar.AIDA CruisesistimFallderNicht-
annahmederReiseanfragenichtverpflichtet,gegenüberdemGast
ausdrücklichdieNichtannahmezuerklärenund / oderdieNicht-
annahme zu begründen.
1.3 DerGasthatfüralleVertragsverpflichtungenvonMitreisenden,
für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen, 
sofernerdieseVerpflichtungdurchausdrücklicheundgesonderte
Erklärung übernommen hat.
1.4 WeichtderInhaltderBuchungsbestätigungvonAIDA Cruises
von dem Inhalt der Reiseanmeldung ab, liegt hierin ein neues An-
gebotandenGast.DerReisevertragkommtaufGrundlagedes
neuen Angebots zustande, wenn der Gast das Angebot innerhalb 
dieser Frist durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung, Restzahlung 
oder Reiseantritt annimmt.

2 Zahlungen
2.1 NachVertragsschluss(ZugangderBuchungsbestätigung)und
Erhalt des Sicherungsscheins zur Absicherung der Kundengelder 
imFallderInsolvenzgemäss§651 rBGBiVmArtikel252EGBGB
wird folgende Anzahlung, bezogen auf den Gesamtreisepreis, 
fällig:
 • BeiBuchungvonAIDAPREMIUM20 %
 • BeiBuchungvonAIDAVARIO25 %
 • BeiBuchungvonJUSTAIDA30 %
MitderAnzahlungwirdgleichzeitigauchdievollePrämieeiner
überAIDA CruisesvermitteltenVersicherungfällig.

2.2 DieRestzahlungwird spätestens30 Tage vorReisebeginn
 fällig, soweit der Sicherungsschein übergeben ist.
2.3 BeiBuchungab30 TagenvorReisebeginnistderkomplette
Reisepreis sofort fällig, soweit der Sicherungsschein übergeben ist.
2.4 DerSicherungsscheinbefindetsichaufderRückseitederBu-
chungsbestätigung bzw. auf der Rückseite des neutralen Amadeus 
TOMA® Buchungsformulars.
2.5 NachvollständigerBezahlungderReiseerhältderGastunver-
züglich seine Reiseunterlagen, frühestens jedoch 4 Wochen vor 
Reisebeginn. KommtderGast seinen Zahlungsverpflichtungen
nichtfristgerechtnach,behältsichAIDA Cruisesvor,nacherfolg-
loser Mahnung vom Reisevertrag zurückzutreten und die gemäss 
Ziffer6vereinbartenEntschädigungspauschalenzuberechnen.
2.6 DieZahlungdesReisepreiseshatzuminderRechnungaus-
gewiesenenFälligkeitsterminausschliesslichanAIDA Cruiseszu
erfolgen und kann wahlweise per Überweisung oder per Kreditkarte 
(z. B.MasterCardundVisa)vorgenommenwerden.Darüberhinaus
findetderGastweitereZahlungsartenaufwww.aida.ch/myaida.
AIDA CruisesbehältsichdasRechtvor,dieakzeptiertenZahlungs-
weisen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Sofern 
nicht mit AIDA  Cruises ausdrücklich anders vereinbart, 
haben Zahlungen an vermittelnde Reisebüros keine schuld-
befreiende Wirkung. Nach erfolgter Zahlung ist eine Änderung 
desverwendetenZahlungsmittelsnichtmehrmöglich.Verlangtder
GasteinebereitsimVorausgeleisteteZahlungnochvorFälligkeit
derbetreffendenForderungwiederzurück,ohnedassdiesdurch
eine entsprechende Buchungsänderung begründet ist, behält sich 
AIDA CruisesdasRechtvor,hierfüreineangemesseneBearbei-
tungsgebühr zu erheben.
2.7 InAbhängigkeitvondervomGastgewähltenZahlartundim
RahmendergesetzlichenVorgabenbehältsichAIDA Cruisesdas
Rechtvor,beiZahlungen(z. B.desReisepreisesoderderBord-
abrechnung) ein Transaktionsentgelt zu verlangen. Über die 
Höhe des Transaktionsentgelts wird der Gast rechtzeitig vor dem 
Zahlungsvorgang informiert.
2.8 TritteinDritterindenVertragdesReisendenein,sohaftenbeide
AIDA CruisesgegenüberalsGesamtschuldnerfürdenReisepreis
unddiedurchdenEintrittdesDrittenentstehendenMehrkosten.

3 Leistungen
3.1 DieLeistungsverpflichtungvonAIDA Cruisesergibtsichaus-
schliesslichausdemInhaltderBuchungsbestätigunginVerbin-
dung mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Katalog bzw. 
der Reiseausschreibung unter Massgabe sämtlicher darin enthal-
tener Hinweise und Erläuterungen. Nebenabreden oder sonstige 
Vereinbarungen(z. B.Sonderwünsche),diedenUmfangderver-
traglichen Leistungen verändern, bedürfen der schriftlichen Be-
stätigungvonAIDA Cruises.ImFallvonWidersprüchenistdieBu-
chungsbestätigungausschlaggebend.AIDA Cruisesbehältsichdas
Recht vor, für bestimmte Leistungen an Bord eine zusätzliche 
Service-Charge zu verlangen. Nicht im Reisepreis enthalten sind 

etwaigeEinreise-,Grenz-undVisagebühreno. Ä.,die vondem
Land, in das eingereist werden soll, erhoben werden. Sind derarti-
ge Gebühren fällig, so sind diese vom Gast direkt vor Ort zu ent-
richten.WerdensolcheGebührenvonAIDAverauslagt,soistAIDA
berechtigt, die entsprechenden Beträge an den Gast weiterzube-
lasten.Mehrkosten(z. B.fürzusätzlicheVerpflegunganBord),die
aufgrundeinernichtvonAIDA CruiseszuvertretendenQuarantä-
ne entstehen, sind vom Gast selbst zu tragen bzw. zu ersetzen.
3.2 Leistungsträger(z. B.Fluggesellschaften,Hotels)undReise-
bürossindvonAIDA Cruisesnichtbevollmächtigt,Zusicherungen
zugebenoderVereinbarungenzutreffen,dieüberdieAngabenin
Prospektenbzw.inReiseausschreibungenoderüberdieBuchungs-
bestätigungvonAIDA CruiseshinausgehenoderimWiderspruch
dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrags ändern.
3.3 OrtsprospektesowieProspektevonLeistungsträgern (z. B.
Hotels, örtliche Agenturen) sind nicht Bestandteil des Reisevertrags 
unddaherfürdievertraglichenLeistungenvonAIDA Cruisesnicht
verbindlich,soweitsienichtdurchausdrücklicheVereinbarungder
ParteienzumInhaltdervertraglichenLeistungenvonAIDA Cruises
gemacht wurden.
3.4 BuchtderReisendeüberAIDAeinenZugzumFlug(«Rail&Fly»),
muss der Reisende die Zugfahrt so auswählen, dass er den Flug-
hafenplanmässigmindestensdreiStundenvorAbflugerreicht.
BuchterdieZugfahrtzumSchiff(«Rail&Cruise»),istdieAnfahrtso
auszuwählen,dasserdasSchiffmindestensdreiStundenvorder
imKatalogangegebenenAbfahrterreicht.WerdendieseZeitpuffer
nicht eingehalten und hat der Gast die Nichteinhaltung zu vertreten, 
haftetAIDAnichtfürmöglicheFolgekosten.

4 Vertragsänderungen
4.1 DieAngebote,PreiseundAngabenzudenvertraglichenReise-
leistungenimKatalogentsprechendemStandbeiDrucklegung.
Bis zur Übermittlung des Buchungswunschs des Gastes sind je-
doch aus sachlichen Gründen Änderungen hieran möglich, die 
AIDA Cruisessichdaherausdrücklichvorbehält.ÜberdieseÄnde-
rungenwirdAIDA CruisesdenGastselbstverständlichvorVer-
tragsschluss unterrichten.
4.2 AIDA Cruisesistberechtigt,andereVertragsbedingungenals
denReisepreisnachVertragsschlusszuändern,soferndieÄnderung
unerheblichist.DasgiltinsbesondereauchfürÄnderungender
Fahrt-undLiegezeitenund / oderderRouten(vorallemauchaus
Sicherheits- oder Witterungsgründen), über die allein der für das 
SchiffverantwortlicheKapitänentscheidet.AIDA CruiseshatdenGast
ineinemsolchenFallaufeinemdauerhaftenDatenträger(Papier-
form oder elektronisch) klar, verständlich und in hervorgehobener 
Weise sowie vor Reisebeginn über die Änderung zu unterrichten.
4.3 KannAIDA CruisesdiegebuchteReiseauseinemnachVer-
tragsschluss eingetretenen Umstand nur unter erheblicher Ände-
rung einer der wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistung oder 
nurunterAbweichungvoneinerzwischenAIDA Cruisesunddem
GastgesondertgetroffenenvertraglichenAbredeerbringen, ist
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AIDA Cruisesberechtigt,demGastvorReisebeginneineentspre-
chendeVertragsänderungoderwahlweiseauchdieTeilnahmean
einer anderen Reise (Ersatzreise) anzubieten. Der Gast hat in
einemsolchenFalldasRecht,innerhalbeinervonAIDA Cruises
gesetzten, angemessenen Frist von der gebuchten Reise ohne 
Zahlung einer Entschädigung zurückzutreten oder das Angebot 
zurVertragsänderunganzunehmen.WennsichderGastinnerhalb
dergesetztenFristnichtgegenüberAIDA Cruisesäussert,giltdie
mitgeteilte Änderung als angenommen.
4.4 EventuelleGewährleistungsansprüchebleibenunberührt,
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
AIDA Cruisesistverpflichtet,denGastüberLeistungsabweichun-
gen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Bei erheblichen Änderun-
gen der Reiseleistungen vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrags 
vorReisebeginnistderGastberechtigt,vomVertragzurückzutreten.
DerReisendehatdiesenRücktrittunverzüglichnachderErklä-
rung durch den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu 
machen.

5 Rücktritt und Kündigung durch AIDA Cruises
5.1 AIDA CruisesbehältsichdasRechtvor,infolgendenFällenvor
Reisebeginn vom Reisevertrag zurückzutreten: 
a) WirdeineausgeschriebeneMindestteilnehmerzahl,aufdiein
der entsprechenden Leistungs- oder Reisebeschreibung oder in 
sonstigenUnterlagen,dieVertragsinhaltgewordensind,ausdrück-
lichhingewiesenwird,nichterreicht,istAIDA Cruisesberechtigt,
vonderbetroffenenReiseleistungoderReisebiszum31. Tagvor
demvertraglichvereinbartenReisebeginnzurückzutreten.DieMit-
teilung über das Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl und 
den damit zusammenhängenden Rücktritt von der Reiseleistung 
oderReisemussdemGastbis31 Tagevordemvertraglichverein-
barten Reisebeginn zugegangen sein. Wird die Reiseleistung oder 
Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde die 
aufdieseReiseleistungoder–sofernessichumeineKündigung
derReisehandelt–dieaufdieReisegeleisteteZahlungzurück.
AIDA Cruisesistberechtigt,beiNichterreichenderMindestteilneh-
merzahl bei der Reiseleistung Busanreise den Transfer oder Teil-
strecken des Transfers auf Bahn oder Kleinbus umzubuchen.
b) AIDA Cruisesistaufgrundunvermeidbarer,aussergewöhnlicher
UmständeanderErfüllungdesReisevertragsgehindert;indiesem
FallhatAIDA CruisesdenRücktrittunverzüglichnachKenntnisdes
Rücktrittsgrundes zu erklären.
5.2 LässtdergeistigeoderkörperlicheZustandeinesGasteseine
Reise bzw. Weiterreise nicht zu, weil dieser den Gast reiseunfähig 
macht oder eine Gefahr für den Gast selbst oder jemanden sonst 
an Bord darstellt, kann die Beförderung verweigert oder die Ferien-
reise des Gastes jederzeit abgebrochen werden. Für eventuell ent-
stehendeMehrkostenstehtAIDA Cruisesnichtein.Gleichesgilt,
wenn eine geistige oder körperliche Behinderung eine besondere 
Betreuung des Gastes erfordert, die über die vertraglich verein-
bartenLeistungenvonAIDA Cruiseshinausgeht,undderGast

keine diese Betreuung übernehmende Begleitperson hat. Im Zwei-
felempfiehltsichdieexpliziteNachfragebeiBuchung.
5.3 AIDA CruisesistzurKündigungdesReisevertragsberechtigt,
wennderGastWaffen,Munition,explosiveoderfeuergefährliche
StoffeundÄhnlichesanBordbringt;ferner,wennerillegaleDro-
gen konsumiert oder an Bord bringt bzw. Straftaten begeht. Eine 
berechtigteKündigungliegtauchimFalldesVersuchsdesVorge-
nannten vor.
5.4 AnBordgiltdienachstehendaufgeführteBordordnung,die
vomGastuneingeschränktzubeachtenundeinzuhaltenist.Der
Gastistverpflichtet,alledieSchiffsordnungbetreffendenAnwei-
sungen des Kapitäns zu befolgen.

BORDORDNUNG
 • DieSeenotrettungsübungistfüralleGästeverbindlich.Bittekom-

men Sie nach Ertönen des Generalalarms mit Ihrer Rettungsweste, 
festem Schuhwerk und ggf. warmer Kleidung zu Ihrer Sammel-
station und folgen Sie den Anweisungen der Crew. Gäste mit 
eingeschränkter Beweglichkeit bitten wir, sich zu Beginn der Reise 
an der Rezeption zu melden. Im Notfall stehen Ihnen Crew-Mit-
glieder zur Seite, die Sie sicher zu Ihrem Sammelplatz begleiten. 

 • Rauchen ist nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen gestat-
tet. In den Kabinen ist das Rauchen nicht gestattet. Werfen Sie 
keinesfallsZigarettenresteinPapierkörbeoderüberBord.

 • DasBenutzenvonBügeleisen,KerzenundTauchsiedernoder
ähnlichen Wasserwärmern in den Kabinen ist nicht gestattet.

 • Als Eltern tragen Sie Sorge für Ihre Kinder. Bitte achten Sie darauf, 
dass sie keine unerlaubten Bereiche betreten und nicht mit 
Rettungsmitteln oder Aufzügen spielen.

 • In unseren Restaurants sind Sie vom frühen Morgen bis zum 
späten Abend herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie jedoch 
Rücksicht auf die anderen Gäste und betreten Sie unsere Res-
taurantsangemessengekleidet–nichtimBademantel,inBade-
bekleidungoderbarfuss.DarüberhinausbittenwirSie,keine
Speisen und Getränke aus den Restaurants mitzunehmen.

 • BittereservierenSieaufdenPooldeckskeineSonnenliegenund
beachtenSiedieHinweisschilderandenPools.Wirbehaltenuns
vor, reservierte, aber nicht benutzte Liegen freizugeben.

 • Um Mitreisende nicht zu belästigen, ist das Benutzen von Audio-
geräten mit Lautsprechern, von Rollschuhen, Inlineskates, 
Skateboards,Rollern,VelosundanderenindividuellenTransport-
mitteln an Bord nicht gestattet.

 • VergesseneundliegengebliebeneGegenständeodersonstige
Fundsachen können Sie gern an der Rezeption abgeben, nicht 
abgeholte Fundsachen verbleiben nach Ablauf von 6 Monaten 
beiAIDA.

 • VermeidenSieinderZeitzwischen22:00und06:00 Uhrbitte
jeglichen Lärm auf den Kabinendecks (Nachtruhe).

 • AusSicherheitsgründenmüssendieöffentlichenGängeimmer
frei bleiben. Stellen Sie bitte keinen Kinderwagen oder Rollstuhl 
vor der Kabine ab. Je nach Klappmass sind diese unter dem für 

das Lagern von Gepäck konstruierten Bett unterzubringen.
 • Es ist bei der Anreise generell nicht erlaubt, alkoholische Getränke 

mit an Bord zu bringen. Sollten Sie während der Reise alkoholi-
scheGetränkeanLandkaufen,sodarfhiervonmaximal1 Liter
proPersonüber18 JahrenmitanBordgebrachtwerden.

 • Darüberhinausistesgrundsätzlichnichterlaubt,Lebensmittel
(insbesonderealleFleisch-,Geflügel-undFischprodukte,Milch-
produkte, Obst und Gemüse) an Bord zu bringen. Als Ausnahme 
hiervongeltenlediglichprofessionell / industriellvomHersteller
verpackte Trockenware, Gewürze und Süssigkeiten.

 • DrohnenodersonstigeFlugobjekte,Laser,Laserpointerund
Funkgeräte sind aus Sicherheitsgründen an Bord nicht gestattet. 

 • IllegaleRauschmittelundWaffensindanBordebenfallsgrund-
sätzlichverboten.DerBesitzkanneinensofortigenBordverweis
zur Folge haben.

 • UnserKapitänträgtdieVerantwortungfüralleGästeundCrew-
Mitglieder,seinenAnordnungenistdaherFolgezuleisten.Der
Kapitän kanndienotwendigenMassnahmen treffen,um im
einzelnen Fall eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung abzu-
wehren. Unter anderem wird gewalttätiges, diskriminierendes, 
grobesoderverbalausfallendesVerhaltennichttoleriertoder
akzeptiertundkanndaherggf.zueinemVerweisvonBorddurch
den Kapitän führen. Im Interesse aller Gäste bitten wir um Ein-
haltungdieserBordordnung.EinVerstosssowiediewiederholte
MissachtungvonAnweisungendesKapitänskönnen–jenach
EinzelfallundSchweredesVerstosses–biszueinemVerweisvon
Bord durch den Kapitän führen.

5.5 DerKapitänistfürSchiffundCrewverantwortlich.Erbesitzt
hinsichtlichderseemännischenFührungdesSchiffes,derGewähr-
leistung der Sicherheit sowie der Einhaltung der Bordordnung  
die alleinige Entscheidungsbefugnis und ist in dieser Eigenschaft 
berechtigt,denGastentschädigungslosvonBordzuweisen.Diese
Befugnis gilt auch, wenn nach dem Urteil des Kapitäns eine der 
unter 5.3 genannten Situationen vorliegt.
5.6 FernerkannAIDA CruisesdenReisevertragohneEinhaltung
von Fristen kündigen, wenn der Gast unter falscher Angabe zur 
Person,zurAdresseundzumAusweisdokumentgebuchthat.

6 Rücktritt durch den Gast
6.1 DerGastkannjederzeitvorReisebeginnvomReisevertragzu-
rücktreten. Massgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei 
AIDA CruisesinnerhalbderÖffnungszeitendesAIDAKundencen-
ters.DemGastwirdimeigenenInteresseundausBeweissiche-
rungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich oder 
in Textform (E-Mail) zu erklären.
6.2 TrittderGastvomReisevertragzurück,stehtAIDA Cruises
unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen Rücktrittserklärung 
und Reisebeginn, gewöhnlich zu erwartender ersparter Aufwen-
dungenvonAIDA CruisesundgewöhnlichzuerwartendemErwerb
durch mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung
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folgendepauschaleEntschädigung–jeweilsp. P.undbezogenauf
denjeweiligenReisepreis–zu:

AIDA  
PREMIUM

AIDA  
VARIO

JUST  
AIDA

Biszum50.Tag*(mind.CHF55**p. P.) 20 % 30 % 35 %

Vom49.Tagbiszum30.Tag* 25 % 30 % 35 %

Vom29.Tagbiszum22.Tag* 35 % 35 % 40 %

Vom21.Tagbiszum15.Tag* 60 % 60 % 60 %

Ab dem 14. Tag* 80 % 80 % 80 %

Nichterscheinen, Stornierung  
am Tag des Reisebeginns und bei  
nachträglicher Stornierung

95 % 95 % 95 %

PrämienfürüberAIDA CruisesvermittelteReiseversicherungen
fallen zusätzlich zur pauschalen Entschädigung in voller Höhe an. 
BeieinerBuchungmitinkludiertenLinienflügengiltfürdasAn-und
Abreisepaket ergänzend folgende pauschale Entschädigung (je-
weilsp. P.undbezogenaufdenPreisdesAn-undAbreisepakets):

Vom59.Tagbiszum30.TagvorReisebeginn 50 %

Ab dem 29. Tag vor Reisebeginn 80 %

Bei Nichterscheinen, Stornierung am Tag des Reisebeginns 
und bei nachträglicher Stornierung 95 %

Bei Teilstornierung eines Reiseteilnehmers aus einer Kabine steht 
AIDA CruisesindenTarifenAIDA PREMIUMundAIDA VARIOeine
pauschaleEntschädigunginHöhevon70 %undimTarifJUST AIDA
von 95 % des anteiligen Reisepreises zu, mindestens jedoch
eine BearbeitungsgebührvonCHF55**.Danebenbehält sich
AIDA CruisesdasRechtvor,beiTeilstornierungeinesReiseteilneh-
mersauseinerKabinemitgebuchterDreier-oderViererbelegung
eineUmbuchungderKabinevorzunehmen.DieStornierungder
Teilleistungen Flug und Bus (An- und Abreisepaket) ist nicht mög-
lich. Bei Rücktritt von einem An- und Abreisepaket im Tarif Wunsch-
flug,der tagesaktuelle,nicht imKatalogausgeschriebeneFlüge
beinhaltet,fallenRücktrittskosteninHöhevon100 %desPreises
für das An- und Abreisepaket an.
6.3 DemGastistderNachweisgestattet,dassAIDA Cruiseskein
odereinwesentlichgeringererSchadenentstandenist.AIDA Cruises
bleibtesvorbehalten,abweichendvondenvorstehendenPauscha-
len eine konkret zu berechnende höhere Entschädigung zu fordern. 
AIDA CruisesistindiesemFallverpflichtet,dieEntschädigungim
Einzelnenzubeziffernundzubelegen.
6.4 AbweichendvonZiffer6.2kannAIDA CruiseskeineEntschä-
digung verlangen, wenn am Ferienort oder in dessen unmittelba-
rer Nähe unvermeidbare, aussergewöhnliche Umstände auftreten, 
diedieDurchführungderPauschalreiseoderdieBeförderungvon

PersonenandenFerienorterheblichbeeinträchtigen.
6.5 Bearbeitungs-undRücktrittsgebührensindsofortfällig.

7 Umbuchung / Vertragsübertragung
7.1 EinAnspruchdesGastesnachVertragsabschlussaufÄnde-
rungenhinsichtlichdesReisetermins,desAbflugortsoderReise-
ziels,derUnterkunftoderVerpflegungsart,derKabineoderBe-
förderungsart (Umbuchungen) besteht nicht. Für Umbuchungen, 
die auf Wunsch des Gastes dennoch unter Beibehaltung des Ge-
samtzuschnitts der Reise vorgenommen werden (insbesondere 
unter Beibehaltung der Reisedauer und des Reisepreises), werden 
bis60 TagevorReisebeginnvonAIDA CruisesfolgendeKosten
berechnet:
 • FürUmbuchungeninnerhalbvonAIDA PREMIUMkeine
 • FürUmbuchungeninnerhalbvonAIDA VARIOoderUmbuchungen
vonAIDA PREMIUModerJUST AIDAaufAIDA VARIOCHF165**p. P.
fürdieersteundzweitePersoninderKabine

 • FürUmbuchungeninnerhalbvonJUSTAIDAoderUmbuchungen
vonAIDA PREMIUModerAIDA VARIOaufJUST AIDACHF330**p. P.
fürdieersteundzweitePersoninderKabine

EineUmbuchungdesReiseterminskann–wennüberhaupt–ge-
nerell nur einmal erfolgen. Eine weitere Änderung des Reiseter-
minssowieUmbuchungswünsche,diespäterals60 TagevorReise-
beginnbeiAIDA Cruiseseingehen,können,sofernihreErfüllung
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt des Gastes vom Reise-
vertrag zu den vorstehenden Bedingungen und gleichzeitiger Neu-
anmeldungdurchgeführtwerden.DiesgiltnichtbeiUmbuchungs-
wünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen. Bei einer 
UmbuchungdesAbflugortsgeltenfürdenneuenFlugdiePreise
und Konditionen des ursprünglichen Buchungstags; sollte der
neue Flug aus einem nachträglich eingekauften Zusatzkontingent 
stammen, gilt abweichend hiervon der für dieses Kontingent fest-
gesetztePreis.DieUmbuchungaufdenTarifeineranderenVer-
triebsmarke ist nicht möglich.
7.2 Der Gast kann bis 7  Tage vor Reisebeginn gegenüber
AIDA Cruiseserklären,dassstattseinerPersoneinDritterindie
RechteundPflichtenausdemReisevertrageintritt.DieErklärunghat
aufeinemdauerhaftenDatenträger(Papierformoderelektronisch)
zuerfolgen(wirempfehlenperFaxoderE-Mail).AIDA Cruisesist
berechtigt,demEintrittdesDrittenzuwidersprechen,soferndieser
dievertraglichenReiseerfordernissenichterfüllt.TritteinDritterin
denVertragein,haftenerundderReisendedemReiseveranstalter
als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die entstehenden 
Mehrkosten. In der Regel fallen hierfür CHF 55** Bearbeitungsge-
bühran.InbesonderenKonstellationen,z. B.wennLinienflügebe-
troffensind,könnendieMehrkostenauchdeutlichhöherausfallen
(bis zu CHF 330**p. P.).
7.3 Umbuchungsgebührensindsofortfällig.

8 Gewährleistung, Kündigung durch den Gast
8.1 AIDA CruiseshatdemReisendendiegebuchteReisefreivon
Reisemängelnzuverschaffen.IstdieReisemangelhaft,sostehen
demGastdieRechteaus§651 iBGBzu.
8.2 DerGasthateinenReisemangelunverzüglichderRezeptionan-
zuzeigen.IstAIDA CruisesinfolgeeinerschuldhaftunterlassenenAn-
zeigenichtinderLage,Abhilfezuschaffen,sindAnsprüchedesGastes
aufMinderungund / oderSchadenersatzentsprechend§651 mBGB
bzw.§651 nBGBausdiesemReisemangelausgeschlossen.
8.3 VerlangtderGastAbhilfe,sohatAIDA CruisesdenReisemangel
zubeseitigen.AIDA CruiseskanndieAbhilfenurverweigern,wenn
sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Ausmasses des 
ReisemangelsunddesWertsderbetroffenenReiseleistungmit
unverhältnismässigen Kosten verbunden ist.
8.4 IstdieReisedurcheinenReisemangelerheblichbeeinträch-
tigt,kannderGastdenReisevertragnach§651 lBGBkündigen,
vorausgesetzt,derGasthatAIDA Cruiseszuvoreineangemessene
FristzurAbhilfedesReisemangelsgesetztundAIDA Cruiseshat
innerhalb dieser Frist keineAbhilfe geleistet.Der Bestimmung
einerFristbedarfesnicht,wenndieAbhilfevonAIDA Cruisesver-
weigert wird oder wenn sofortige Abhilfe notwendig ist.
8.5 SchädenoderZustellungsverzögerungenbeiFlugreisenemp-
fehlen wir dringend, unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadenanzeige(P. I. R.)derzuständigenFluggesellschaftanzu-
zeigen. Flug gesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, 
wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Ein Scha den-
ersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist unverzüglich, spä-
testensjedochbinnen7 Tagen,einSchadenersatzanspruchwegen
Gepäckverspätungspätestensbinnen21 TagennachAushändi-
gunggeltendzumachen.ImÜbrigenistderVerlust,dieBeschädi-
gung oder die Fehlleitung von Reisegepäck an der Rezeption oder 
unsererörtlichenVertretunganzuzeigen.OhneAnzeigebesteht
die Gefahr eines Anspruchsverlusts.
8.6 DieGeltendmachungvonMinderungs-undSchadenersatz-
ansprüchensolltenurgegenüberAIDA Cruisesunterfolgender
Anschrift erfolgen:
AIDA Cruises–GermanBranchofCostaCrociereS. p. A.
AmStrande3 d,18055Rostock,Deutschland
Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen.

9 Haftung / Haftungsbeschränkung
9.1 DievertraglicheHaftungvonAIDA CruisesfürSchäden,die
nicht Körperschädensind (auchdieHaftung fürdieVerletzung
vor-, neben- odernachvertraglicherPflichten), istaufdendrei-
fachen Reisepreis beschränkt, soweit der Schaden des Gastes 
vonAIDA Cruisesnichtschuldhaftherbeigeführtwurde.Mögli-
cherweise darüber hinausgehende Ansprüche, die der Gast in 
Zusammenhang mit Schäden am Reisegepäck im Rahmen einer 
etwaigenFlugbeförderungalsTeilderPauschalreisenachdem
Montrealer Übereinkommen geltend machen kann, bleiben von 
der Beschränkung unberührt.

* VorReisebeginn|** DieRechnungwirdinEuro(€)gestellt.DerangegebenePreisinSchweizerFranken(CHF)isteinReferenzpreis,deraufdemTageswechselkursvonCHF1.10
beruht.DertatsächlichzubezahlendePreisinSchweizerFrankenhängtvomTageswechselkursab,dendieKreditkartenherausgeber / Bankenpraktizieren,undvondenmöglichenBank-
gebührenderKreditkartenherausgeber / Banken,dieinVerbindungmitdemUmtauschCHF / €entstehenkönnen.DeraktuellabgebildeteTageskursdientnurzurVeranschaulichung.

R
E

IS
E

B
E

D
IN

G
U

N
G

E
N

353



9.2 Gelten füreineReiseleistung internationaleÜbereinkünfte
oderaufsolchenberuhendegesetzlicheVorschriften,nachdenen
ein Anspruch auf Schadenersatz gegen den Leistungserbringer 
nurunterbestimmtenVoraussetzungenoderBeschränkungen
entsteht oder geltend gemacht werden kann oder unter bestimm-
ten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich auch
AIDA CruisesgegenüberdemGasthieraufberufen(§651 pBGB).
DieSeebeförderungunterliegtderHaftungsordnungdesÜberein-
kommensvonAthenvon1974unddesProtokollsvon2002sowie
demIMO-VorbehaltunddenIMO-RichtlinienzurDurchführung
des Athener Übereinkommens, die in der Europäischen Gemein-
schaftdurchdieVerordnung(EG)Nr.392 / 2009umgesetztwurden.
DieRegelungdiesesAbsatzesfindetnurdannkeineAnwendung,
wenndieRegelungengemässZiffer9.1zueinergeringerenInan-
spruchnahme von AIDA  Cruises führen. AIDA  Cruises weist in
 Zusammenhang mit der Haftungsordnung bei Seebeförderung 
aufdiefolgendenzubeachtendenPunktehin:
a) Unabhängig vom Bestehen eines Schadenersatzanspruchs
zahltAIDA Cruisesbei TodundKörperverletzung infolgeeines
Schifffahrtsereignisses binnen 15  Tagen nach Feststellung des
Schadenberechtigten eine angemessene Vorschusszahlung je
PersonundVorfall,imTodesfallmindestens21 000Euro.DieVor-
schusszahlung stellt kein Anerkenntnis welchen Anspruchs auch 
immerdar.DieVorschusszahlungkannmiteventuellzuzahlenden
Schadenersatzzahlungenverrechnetwerden.SieistanAIDA Cruises
zurückzuzahlen,wennderEmpfängerderVorschusszahlungnicht
schadenersatzberechtigtwar(sieheArt.6Abs.2derVerordnung
[EG]Nr.392 / 2009).
b) DieHaftungvonAIDA CruisesfürdenVerlustunddieBeschä-
digung von Gepäck, Mobilitätshilfen und anderer Spezialausrüs-
tung,dievonGästenund / oderMitreisendenmiteingeschränkter
Mobilität verwendet werden, ist ausgeschlossen, wenn der Gast 
und / oderMitreisendedenSchadenbeieinemerkennbarenSchaden
nichtspätestensbeiderAusschiffungoderbeinichterkennbaren
Schädenspätestens15 TagenachderAusschiffungAIDA Cruises
mitteilt. Der schriftlichenMitteilung bedarf es nicht, wenn der
SchadenvondenParteiengemeinsaminnerhalbderFristfestge-
stellt wird.
c) AIDA CruiseshaftetnichtfürdenVerlustoderdieBeschädigung
vonWertgegenständen(z. B.Geld,wichtigeDokumente,begebbare
Wertpapiere, Edelmetalle, Juwelen, Schmuck, Kunstgegenstände, 
Foto-undFilmapparate,tragbareVideosystemeundmobileEnd-
geräte–wieetwaLaptopsoderTablets–,jeweilsmitZubehöretc.),
es sei denn, sie wurden bei der Beförderung zur sicheren Aufbe-
wahrung hinterlegt.
9.3 WertgegenständeimvorgenanntenSinnesindimRahmen
der An- und Abreise vom Reisenden in persönlichem Gewahrsam 
sicherverwahrtimHandgepäckmitzuführen.AIDA Cruiseshaftet
ausdrücklichnichtfürVerlustoderBeschädigungvonWertgegen-
ständen, die im Rahmen der An- und Abreise im aufgegebenen 
Reisegepäck mitgeführt werden.

9.4 AIDA CruiseshaftetnichtfürLeistungsstörungen,Personen-
und / oderSachschädenimZusammenhangmitLeistungen,die
nicht Teil der vertraglichen Reiseleistungen sind, sondern als 
FremdleistungenlediglichvermitteltoderdievonDritten,Unab-
hängigendurchgeführtwerden(z. B.öffentlicheVerkehrsmittel,
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche und Ausstellungen), es sei 
denn,dieseDrittensindalsErfüllungsgehilfenfürAIDA Cruises
zuqualifizierenoderAIDA CruiseserwecktdenAnschein,eigener
VeranstalterdervondenDrittenerbrachtenLeistungenzusein.
AIDA Cruiseshaftetjedoch,wennundsoweitfürdendemGast
entstandenenSchadendieVerletzungunsobliegenderHinweis-,
Aufklärungs-oderOrganisationspflichtenursächlichgeworden
ist. 
9.5 EineetwaigeFlugbeförderungalsTeilderPauschalreiseunter-
liegt der Haftungsordnung des Montrealer Übereinkommens von 
1999inderdurchdieVerordnung(EG)Nr.889 / 2002geänderten
Fassung.
9.6 DieRezeptionanBordderSchiffevonAIDA Cruises,Reise-
vermittlerund / odersonstigeLeistungsträgersindnichtberechtigt,
irgendwelcheAnsprüchederGästegegenüberAIDA Cruisesanzu-
erkennen.
9.7 AIDA CruisesempfiehltdenGästenimeigenenInteresseden
 Abschluss einer Reise-Unfallversicherung und einer Reisegepäck- 
Versicherung.

10 Medizinische Versorgung an Bord
10.1 DieSchiffeverfügenübermoderneingerichteteHospitäler,
diesichaufDeck3(beiAIDAmiraaufDeck7)befinden.Schiffsärzte
undhochqualifiziertesFachpersonalstehenfürIhremedizinische
VersorgungzurVerfügung.DieSprechzeitenerfahrenSieanBord.
10.2 Gäste,diesichinärztlicherBehandlungbefindenoderbe-
sondereAnliegenhaben,werdengebeten,denSchiffsarztam
Anfang der Reise zu informieren. Bitte beachten Sie, dass die 
LeistungendesSchiffsarzteskeinBestandteildesReisevertrags
sindundderSchiffsarztinseinenmedizinischenEntscheidungen
nichtdenWeisungenvonAIDA Cruisesunterworfenist.
10.3 EineumfangreicheKrankenbehandlungistanBordnurein-
geschränkt möglich. Sollten Sie an chronischen oder schwerwiegen-
den Erkrankungen leiden, nehmen Sie bitte vor einer Reisebuchung 
KontaktzuAIDA Cruisesauf,umdieMöglichkeitderTeilnahmean
einerAIDAReiseunddieGestaltungderRahmenbedingungenab-
zustimmen.
10.4 DieKrankenbehandlungerfolgtgegenBezahlung(Abrech-
nung erfolgt über die Bordabrechnung). Eine detaillierte Rechnung 
desSchiffsarzteserhaltenSienachdemHospitalbesuch.EineAb-
rechnung über die Krankenkassenkarte ist nicht möglich. Sie er-
halten am Ende der Reise eine detaillierte Hospitalrechnung, die 
Sie zur Erstattung bei Ihrer Auslandsreise-Krankenversicherung 
einreichen können. Wir empfehlen daher unbedingt den Abschluss 
einer Auslandsreise-Kranken versicherung. 
10.5 BeiRisikofällenkannderPatientimnächstenHafenausge-

schifftwerden.DiefürdieAusschiffungunddieKrankenbehand-
lung entstehendenKosten trägt derPatient. Soweit verfügbar,
stelltAIDA CruisesimFalleinermedizinischenAusschiffungeine
Betreuung durch eine Agentur. Für die Entsorgung von medizini-
schen Abfällen (Insulinspritzen etc.) kontaktieren Sie bitte das 
Bordhospital. Sollten Sie spezielle Medikamente benötigen, bringen 
Sie diese bitte in ausreichender Menge im Handgepäck mit an Bord. 
Bitte beachten Sie hierbei jedoch die EU-Richtlinie zur Mitnahme 
von Flüssigkeiten im Handgepäck sowie ggf. zu berücksichtigende 
Einfuhr- oder Zollbeschränkungen des Ziellands.

11 Beschränkungen für werdende Mütter und Säuglinge
11.1 AusSicherheitsgründenundbedingtdurchdieeingeschränk-
temedizinischeVersorgunganBordderSchiffevonAIDA Cruises
ist die Beförderung von
a) werdendenMüttern,diesichbeiReiseendeinder24.Schwanger-
schaftswocheoderdarüberhinausbefinden,
b) Säuglingen,diebeiReiseendewenigerals6 Monatealtsind,
sowie
c) Säuglingen,diebeiReiseendewenigerals12 Monatealtsind,
wenn die gebuchte Reise drei oder mehr aufeinanderfolgende 
Seetage aufweist, ausgeschlossen. In den genannten Fällen kann 
AIDA CruisesvorBeginnderReisevomReisevertragganzoder
teilweise zurücktreten oder nach Beginn der Reise den Reisever-
tragganzoderteilweisekündigen.AIDA Cruisesbehältindiesen
FällendenAnspruchgemässZiffer6.2.
11.2 KonntedieReisendeimuntera)genanntenFallzumZeitpunkt
der Reisebuchung nicht von der Schwangerschaft wissen, wird 
AIDA CruisesdenbereitsgeleistetenReisepreiszurückerstatten,
wenndieMitteilunganAIDA CruisesunverzüglichnachBekannt-
werden der Schwangerschaft erfolgt. Wird die Mitteilung schuld-
haftverzögert,behältAIDA CruisesdenAnspruchgemässZiffer
6.2. 
11.3 AIDA Cruiseskannverlangen,dasswerdendeMütter,diebei
Reiseende weniger als 24 Wochen schwanger sind, eine fachärzt-
liche (gynäkologische) Reisefähigkeitsbescheinigung, in der das 
Fahrtgebiet bestätigt wird, vorlegen.

12 Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen
12.1 DerGasthatalleGesetze,Verordnungen,Anordnungenund
Reisebestimmungen(Vorschriften)derLänderundHäfen,dievon
der Reise berührt werden, sowie alle Regeln und Anweisungen 
vonAIDA CruisessowievonAIDA CruisesbeauftragtenDrittenzu
befolgen.
12.2 DerGastistverantwortlichfürdasBeschaffenundMitführen
der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforder-
licheImpfungensowiedasEinhaltenvonZoll-undDevisenvor-
schriften. Etwaige hierfür anfallende Kosten sind allein vom Gast 
zutragen.AlleNachteile,dieausdemNichtbefolgendieserVor-
schriftenerwachsen,z. B.dieZahlungvonRücktrittskosten,Strafen,
Bussgelder und sonstige Auslagen oder auch zusätzlich anfallende 
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Reisekosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn
AIDA Cruisesnicht,unzureichendoderfalschinformierthat.Der
Gastistverpflichtet,Geldbeträge,dieAIDA CruisesindiesemZu-
sammenhang zahlen oder hinterlegen muss, sofort zu erstatten.
12.3 DerGasthatAIDA CruisesallefürdiejeweiligeReiseerforder-
lichenpersönlichenDaten(Manifestdaten)bisspätestens6Wochen
vorReisebeginnzurVerfügungzustellenundzugewährleisten,
dassdieangegebenenManifestdatenmitdenDatenindenReise-
dokumenten(z. B.SchweizerPassoderIdentitätskarte)überein-
stimmen. Bei Buchung ab 6 Wochen vor Reisebeginn sind die 
ManifestdatenunverzüglichzurVerfügungzustellen.
12.4 AIDA CruiseshaftetnichtfürdierechtzeitigeErteilungund
denZugangnotwendigerVisaoder sonstigerReisedokumente
durchdiejeweilszuständigeStelle(z. B.diplomatischeVertretung),
wenn der Gast diese mit der Besorgung beauftragt hat, es sei 
denn,AIDA CruiseshathierbeieigenePflichtenschuldhaftverletzt.
12.5 AIDA CruisesistimFalldesVerstossesgegenbzw.derNicht-
einhaltungvonPass-,Visa-,Gesundheits-odersonstigenEinreise-
bestimmungen, insbesondere auch bei der nicht fristgerechten 
Zurverfügungstellung der Manifestdaten gemäss vorstehender 
Ziffer 12.3,berechtigt,denTransportdesGasteszuverweigern
unddieentsprechendenEntschädigungspauschalengemässZiffer
6.2dieserReisebedingungenzuverlangen.DemGaststehtindie-
semFalldasRechtzu,AIDA Cruisesnachzuweisen,dasseinSchaden
nicht oder nicht in der geltend gemachten Höhe entstanden ist.
12.6 SindfürdieEinreiseineinLand,dasvonderReiseberührt
wird, vom Gast Einreisegebühren oder ähnliche Abgaben zu ent-
richtenodersindkostenpflichtigeReisedokumente(z. B.Visum)
erforderlich,derenBesorgungAIDA Cruisesübernommenhat,soist
AIDA Cruisesberechtigt,hierfüranfallendeundverauslagteKosten
an den Gast weiterzubelasten.

13 Datenschutz / Bildrechte
13.1 DieimRahmenIhrerBuchungangegebenenpersonenbezo-
genenDaten(z. B.Name,Adresse,Telefonnummer)werdenzur
Abwicklung der Reise, zur Kundenbetreuung und Marktforschung 
oder zur Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen gespeichert, verar-
beitetundgenutzt.DarüberhinauskönnendieDatenzurZusen-
dungvonaktuellenInformationenundAngebotenperPostoder
E-Mail verwendet werden. Sollten Sie diese Informationen nicht 
wünschen,wendenSiesichbittemitIhremAnliegenan:AIDA Cruises,
BetrieblicherDatenschutzbeauftragter,AmStrande3 d,18055Ros-
tock, Deutschland oder datenschutz@aida.de (es fallen hierfür
keine anderen Übermittlungskosten als nach den Basistarifen an). 
WeitereInformationenzumDatenschutzkönnenSieunsererDaten-
schutzerklärungaufwww.aida.ch/datenschutzentnehmen.
13.2 WährendderReisekönnenvonoderfürAIDA CruisesFotos
sowieTon-undBildaufnahmenindenöffentlichenBereichendes
Schiffes angefertigt werden. Hierauf wird im Tagesprogramm
«AIDA Heute»hingewiesen.MitAbschlussdesReisevertragswilligt
der Gast in die Anfertigung und Bearbeitung dieser Aufnahmen 

ein.DerGastwilligtzudemindiezeitlich,räumlichundinhaltlich
uneingeschränkte Nutzung der Aufnahmen ein, solange diese im 
Kontext einer Kreuzfahrt genutzt werden. Gäste, die nicht foto-
grafiertodergefilmtwerdenmöchten,könnendiesdenanwesen-
den Kamerateams mitteilen.

14 An- und Abreise
14.1 BeiAnreisemitöffentlichenVerkehrsmittelnistdieAnreise
an dem sich aus der Buchungsbestätigung ergebenden Anreisetag 
sorechtzeitigzuplanen,dassdasSchiffdreiStundenvordemAb-
legen erreicht wird. Hat der Gast die An- und Abreise per Flug zum 
bzw.vomSchiffüberAIDACruisesgebucht,istdieAnreisezum
Flughafen so zu planen, dass der Gast den Flughafen drei Stunden 
vorAbflugerreicht.AndernfallsübernimmtAIDACruiseskeineHaf-
tungfürVerspätungsschäden.
14.2 LautEU-VerordnungbestehtauchfürAIDACruisesdieInfor-
mationspflichtüberdieIdentitätdesausführendenLuftfahrtunter-
nehmens.AIDACruisesistdemnachdazuverpflichtet,demGast
dieFluggesellschaftzunennen,dieallerVoraussichtnachseinen
Flugdurchführenwird.SobaldAIDA Cruisessicherweiss,umwel-
cheFluggesellschaftessichhandelt,istAIDA Cruisesverpflichtet,
den Gast darüber zu informieren. Sollte sich daran noch etwas 
ändern,mussderGastdarüberinKenntnisgesetztwerden.Die
«BlackList»fürunsichereFluggesellschaftenistauffolgenderInter-
netseite abrufbar: www.eu-info.ch/leben-wohnen-eu/schwarze- 
liste-flugzeugesellschaften/

15 Verjährung, Abtretungsverbot, Gerichtsstand
15.1 DieAnsprüchedesGastesbeiReisemängelnnach§651 i
BGBverjähreninzweiJahren.DieVerjährungsfristbeginntmitdem
Tag,andemdiegebuchteReisedemVertragnachendensollte.
15.2 SchwebenzwischendemGastunddemReiseveranstalter
VerhandlungenüberdenAnspruchoderdiedenAnspruchbegrün-
dendenUmstände,soistdieVerjährungbiszudemTaggehemmt,
andemAIDA CruisesdieAnsprücheschriftlichzurückweist.
15.3 EineAbtretungjedwederAnsprüchedesGastes,gleichaus
welchemRechtsgrund,anDritte,auchanEhegatten, istausge-
schlossen. Ebenso ist die gerichtliche Geltendmachung der vor-
bezeichneten Ansprüche des Gastes durch Dritte in eigenem
Namen unzulässig.
15.4 AusschliesslicherGerichtsstandfüralleStreitigkeitenausoder
imZusammenhangmitdiesemReisevertragistRostock,Deutsch-
land.Erfüllungs-undLeistungsortistRostock,Deutschland.
15.5 Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
DeutschlandmitAusnahmedesUN-Kaufrechts(UnitedNations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods [CISG] 
vom11.04.1980)Anwendung.GegenüberVerbraucherngiltdiese
Rechtswahl insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingen-
de Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Gast seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
15.6 FürKlagenvonAIDA CruisesgegendenGastistderWohnsitz

des Gastes massgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen 
Vollkaufleute,juristischePersonendesöffentlichenoderprivaten
RechtsoderPersonen,dieihrenWohnsitzodergewöhnlichenAuf-
enthaltsortausserhalbderMitgliedstaatenderEuGVVOhabenoder
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz der 
deutschenNiederlassungvonAIDA Cruises,Rostock,massgebend.
15.7 AIDA CruisesnimmtderzeitnichtaneinemStreitbeilegungs-
verfahreneinerVerbraucherschlichtungsstelleteil.ZurNutzung
dervonderEU-KommissionzurVerfügunggestelltenPlattform 
für die aussergerichtliche Online-Streitbeilegung (abrufbar auf 
www.ec.europa.eu/commission/index_de)istAIDA Cruisesnicht
verpflichtetundnimmtandieserauchnichtteil.
15.8 DieNichtigkeitund / oderdieUnwirksamkeiteinzelnerBestim-
mungendesReisevertragsund / oderdieserReisebedingungen
habennichtdieNichtigkeitund / oderUnwirksamkeitdesgesamten
Reise vertrags oder der allgemeinen Reisebedingungen zur Folge.
15.9 DieseReisebedingungenundalleAngabenimAIDAKatalog
«März2021bisApril2022»entsprechendemStandvonFebruar
2020.SiegeltenfüralleReisenausdemAIDAKatalog«März2021
bisApril2022»mitAIDA Cruisesundersetzenmöglichefrühereauf
diesenKatalogbezogeneVersionenoderAuflagen.

Gültig ab 25.03.2020
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